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Niederschrift 
zur Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Verkehrsplanung, 

Wirtschaftsförderung und Umwelt der Schloss-Stadt Hückeswagen 
 

Sitzungstermin: 13.02.2014 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 

Sitzungsende: 19:15 Uhr 

Ort: 
im Großen Sitzungssaal des 
Rathauses, Auf'm Schloß 1 

 
An der Sitzung nahmen teil: 
 
Vorsitzender 
 Fink, Horst    
 
Mitglieder 
 Endresz, Willi    
 Hager, Wilfried    
 Malecha, Friedhelm für Andreas Pohl 
 Päper, Cornelia    
 Quass, Jürgen    
 Schütte, Christian    
 Thiel, Jürgen    
 Weiß, Angelika für Hans-Jürgen Grasemann 
 Welp, Gerhard    
 
Beratende Mitglieder 
 Thiel, Ralf    
 
von der Verwaltung 
 Kirch, Michael bis 18:10 Uhr 
 Meier-Frankenfeld, Johan-

nes 
   

 Müller, Bernd    
 Müller, Matthias    
 Persian, Dietmar bis 18:50 Uhr 
 Potthoff, Christian    
 Rath, Georg    
 Schröder, Andreas    
 
Sachverständige 
 Boldt, Winfried    
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Es fehlten: 
 
Vorsitzender 
 Grasemann, Hans-Jürgen    
 
Mitglieder 
 Pohl, Andreas    
 Sabelek, Egbert    
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer der Sitzung, die Besucher sowie die Vertreter der 
Presse zur letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode.  
 
Der form- und fristgerechte Eingang der Einladungen wird festgestellt. 
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Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 
1 Satzungsbeschluss 4. Änderung Bebauungsplan Nr. 54 

"Etapler Platz" 

FB III/2138/2014 

2 Erneuter Feststellungsbeschluss zur 3. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes "Hammerstein" 

FB III/2139/2014 

3 Satzungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan V3 

"Haus Hammerstein" 

FB III/2143/2014 

4 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 6. Änderung Bebau-

ungsplan 44A "Käfernberg" 

FB III/2146/2014 

5 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 1. Änderung Bebau-

ungsplan Nr. 69 "Blumenstraße" 

FB III/2147/2014 

6 Vorschläge Freizeit- und Sportnutzung Wupperauen FB III/2153/2014 

7 Stellungnahme der Schloss-Stadt Hückeswagen zum Ent-

wurf des Landesentwicklungsplanes (LEP) 

FB III/2157/2014 

8 Antrag der FDP-Fraktion vom 25.05.2012: Versorgung mit 

Wohnbau- und Gewerbeflächen 

FB III/2167/2014 

9 Überschwemmungsgebietsverordnung Wupper in Kraft 

getreten 

FB III/2156/2014 

10 Mitteilungen und Anfragen    

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

1 Mitteilungen und Anfragen    
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Protokoll: 
 
Öffentlicher Teil 
 
zu 1 Satzungsbeschluss 4. Änderung Bebauungsplan Nr. 54 "Etapler Platz" 

Vorlage: FB III/2138/2014 
  

Die Verwaltung erläutert nochmal die Hintergründe, die zu der erneuten Offen-
lage geführt haben. Im Rat müssen auch nochmals alle Vorlagen den Ratsmit-
gliedern vorgelegt werden. Auf Nachfrage aus dem Ausschuss berichtet die 
Verwaltung von Gesprächen mit dem Investor, nach denen im Frühjahr mit den 
Bauarbeiten begonnen wird. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hückeswagen den nachfolgenden 
Text zu beschließen: 
 
Es wird die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 „Etapler Platz“ als Sat-
zung im Sinne des § 10 BauGB beschlossen. Die beigefügte Begründung wird 
gebilligt. 
Abstimmungsergebnis: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt fasst den Beschluss einstimmig. 
 

zu 2 Erneuter Feststellungsbeschluss zur 3. Änderung des Flächennutzungspla-
nes "Hammerstein" 
Vorlage: FB III/2139/2014 

  
Beschluss: 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hückeswagen nachfolgende Be-
schlüsse zu fassen: 
 

A) Der erste Feststellungsbeschluss über die 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Hammerstein“ vom 25.06.2013 wird aufgehoben.  

 
B) Der Beschluss über die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ham-

merstein“ wird erneut festgestellt. Die Begründung und der Umweltbe-
richt werden gebilligt. 
 

C) Die Verwaltung wird beauftragt, die 3. Flächennutzungsplanänderung 
gem. § 6 Abs. 1 BauGB der höheren Verwaltungsbehörde zur Geneh-
migung vorzulegen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt fasst alle 3 Beschlüsse einstimmig. 
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zu 3 Satzungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan V3 "Haus Ham-
merstein" 
Vorlage: FB III/2143/2014 

  
Der Ausschussvorsitzende äußert sich kritisch über die Aussagen zum Fleder-
mausgutachten, was das Mitglied der FAB, Herr Ralf Thiel veranlasst, den 
Vorsitzenden daran zu erinnern, dass seine Partei in Düsseldorf dies so will und 
weist auf den immensen Flächenverbrauch in NRW hin. Auch im Kleinen sind 
daher umweltrelevante Dinge zu beachten. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hückeswagen nachfolgenden Be-
schluss zu fassen: 
 
Es wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. V3 „Haus Hammerstein“ als 
Satzung im Sinne des § 12 BauGB beschlossen. Die beigefügte Begründung 
wird gebilligt. 
Abstimmungsergebnis: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt fasst den Beschluss einstimmig. 
 

zu 4 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 6. Änderung Bebauungsplan 44A 
"Käfernberg" 
Vorlage: FB III/2146/2014 

  
Die Verwaltung erläutert, dass der Beschlussvorschlag zu korrigieren ist. Der 
Beschluss ist nicht durch den Rat zu fassen, sondern der Ausschuss beschließt 
dies eigenständig.  
Die Verwaltung weist auf einen fehlerhaften Eintrag in der Planzeichnung, die 
den Sitzungsunterlagen beigefügt war, hin. Darin war fälschlicherweise ein 
„SO Wochenendhausgebiet: Zweckbestimmung „Sanitärgebäude““ eingetra-
gen. Korrekt ist die Festsetzung als „SO Wochenendplätze Zweckbestimmung: 
„Sanitärgebäude““ und entspricht damit in der Hauptnutzung dem angrenzen-
den Campingplatz. In der Begründung wurde durchgehend die korrekte Begriff-
lichkeit verwendet. Die korrekte Planzeichnung wurde auf der Leinwand ange-
zeigt, hing während der Sitzung aus und ist damit Gegenstand des Auslegungs-
beschlusses. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss beschließt: 
 

A) Dem Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes 44A „Käfernberg“ 
wird zugestimmt. 
 

B) Der Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes 44A „Käfernberg“ 
und der Begründungsentwurf werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegt. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt fasst den Beschluss einstimmig. 
 
 

zu 5 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 69 
"Blumenstraße" 
Vorlage: FB III/2147/2014 

  
Die Verwaltung verweist auch hier auf den geänderten Beschlussvorschlag, da 
der Rat nicht den Auslegungsbeschluss fasst, sondern der Ausschuss zuständig 
ist. Die Verwaltung berichtet weiter, dass bereits Häuser im Planbereich abge-
brochen wurden. Auf die Frage der SPD-Fraktion zu möglichen Folgenutzun-
gen konnte die Verwaltung keine Auskunft geben. Dies ist ihr nicht bekannt. 
Auf die weitere Frage, ob sich denn die Verwaltung bereits Gedanken zu Fol-
genutzungen gemacht habe, antwortet die Verwaltung mit ja. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss beschließt: 
 

C) Dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 69 „Blumenstraße“ 
wird zugestimmt. 
 

D) Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 69 „Blumenstraße“ 
und der Begründungsentwurf werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich ausgelegt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt fasst den Beschluss einstimmig. 
 

zu 6 Vorschläge Freizeit- und Sportnutzung Wupperauen 
Vorlage: FB III/2153/2014 

  
Die Verwaltung erläutert die Vorschläge zu Freizeit- und Sportnutzungen in der 
Wupperaue.  
 
Seitens der CDU-Fraktion wird der Verwaltung ein Lob für die hervorragende 
Ausarbeitung ausgesprochen, wobei aber deutlich herausgestellt wird, dass für 
die Umsetzung solcher Maßnahmen im Moment keine Mittel zur Verfügung 
stehen. Wichtiger sei es, bestehende Kinderspielplätze vernünftig zu unterhal-
ten. Gleichwohl werde der Wunsch der Bevölkerung verstanden. Seitens der 
FDP-Fraktion wird eine weitere sportliche Nutzung der Wupperaue abgelehnt. 
Die vorhandenen Retensionsflächen sind zu erhalten und nicht mit Sportgeräten 
in Anspruch zu nehmen. Es wird auch auf die Folgekosten und Reinigungen 
nach Überschwemmungen hingewiesen. Die sportlichen Aktivitäten der Ju-
gendlichen sind im Brunsbachtal zu bündeln. Seitens der SPD-Fraktion wird 
vorgetragen, dass es sich um sehr interessante Vorschläge der Verwaltung han-
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delt. Es sei zu schade, diese einfach liegen zu lassen. Die Gestaltung der Wup-
peraue sei in den Fraktionen erneut zu beraten. Es handele sich hierbei um eine 
große Chance für die Stadt. Die FaB spricht sich gleichfalls gegen eine Nut-
zung der Wupperaue aus, die Betriebskosten seien nicht unerheblich und zu 
beachten. Die Verwaltung verdeutlicht, dass eine Verwirklichung der Maßnah-
me nur über externe Kräfte möglich ist, der Bauhof kann hier nicht eingesetzt 
werden. Die Verwaltung habe heute aufgezeigt, was alles in der Wupperaue 
möglich ist. Herr Boldt erläutert, dass der Verein Stadtmarketing in den nächs-
ten Jahren finanziell nicht in der Lage ist hier unterstützend einzugreifen. 
Gleichzeitig wird von ihm vorgeschlagen, Bänke und Tische zum Grillen in der 
Aue aufzustellen. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss nimmt die Vorschläge zu einer sport- und freizeitgerechten Nut-
zung im Bereich des Wupperauenparks zur Kenntnis. 
 

zu 7 Stellungnahme der Schloss-Stadt Hückeswagen zum Entwurf des Landes-
entwicklungsplanes (LEP) 
Vorlage: FB III/2157/2014 

  
Die Verwaltung erläutert den Entwurf der Stellungnahme der Stadt Hückeswa-
gen zum Entwurf des Landesentwicklungsplanes. 
Seitens der CDU-Fraktion wird vorgetragen, dass die Stadt Hückeswagen drin-
gend Gewerbeflächen benötige. Im Moment diskutiere der Landtag über das 
Thema. Im ländlichen Raum werden dringend Flächen benötigt. Hier müsse 
dringend an die SPD und Bündnis 90/Grüne appelliert werden. Die FDP-
Fraktion sieht den LEP-Entwurf als Eingriff in die Planungshoheit der Gemein-
den an, dies sei auch in die Stellungnahme aufzunehmen. Die SPD-Fraktion 
schließt sich den anderen Fraktionen an. Es wird an das Interkommunale Ge-
werbegebiet West 2 / Berg. Born erinnert. Ohne Absprachen mit den Nachbar-
städten gebe es keine Erweiterungen. Die FaB zeigt sich gleichfalls verärgert 
darüber, dass so stark in die Rechte der Stadt eingegriffen wird. Die Verwal-
tung zeigt auf, dass die Landesregierung starkes Misstrauen gegenüber den 
Gemeinden hat, was den Flächenverbrauch angeht.  
Die Verwaltung sagt zu, die abschließende Stellungnahme der Stadt Hückes-
wagen im Informationssystem Session zu veröffentlichen und der Niederschrift 
beizufügen. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt billigt den Stellungnahme-Vorschlag der Verwaltung zum Entwurf des 
Landesentwicklungsplans. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt fasst den Beschluss einstimmig. 
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zu 8 Antrag der FDP-Fraktion vom 25.05.2012: Versorgung mit Wohnbau- und 
Gewerbeflächen 
Vorlage: FB III/2167/2014 

  
Die Verwaltung stellt den Bedarf und die Versorgung mit Gewerbe- und 
Wohnbauflächen in der Zukunft vor. Die FDP-Fraktion bedankt sich für die 
ausführliche Beantwortung ihres Antrages vom 25.05.2012. Alle Fraktionen 
zeigen sich von der Prognose sehr beeindruckt.  
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis 
 

zu 9 Überschwemmungsgebietsverordnung Wupper in Kraft getreten 
Vorlage: FB III/2156/2014 

  
Die Verwaltung erläutert und präsentiert den Ausschussmitgliedern die neue 
Überschwemmungsgebietsverordnung. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und 
Umwelt nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis 
 

zu 10 Mitteilungen und Anfragen 
  

  Wupperufer hinter Klingelnberg 
 
Frau Päper berichtet über Unrat und Zelte jenseits der Firma Klingeln-
berg am Wupperufer. Die Verwaltung hat den Bauhof nach der Sitzung 
beauftragt, den Müll zu entfernen. Dies ist zwischenzeitlich geschehen. 
 

 Designer-Outlet-Center Remscheid 
 

Die Verwaltung berichtet vom Erörterungstermin mit den betroffenen 
Nachbarstädten in Remscheid, der heute Vormittag stattfand. Gutachter 
stellten die planungsrechtliche Situation, das Einzelhandelskonzept und 
die Auswirkungsanalyse vor. Im April wird die offizielle Beteiligung 
der Nachbargemeinden stattfinden. Daher erfolgt vorab die planungs-
rechtliche Einschätzung der Verwaltung. Die Darstellung der Stadt-
struktur von Hückeswagen, anders als in der Beurteilung vom August 
2012, als das DOC noch an der Blume realisiert werden sollte, ist kor-
rekt. Verkaufsflächen- und Sortimentserfassung sind offenkundig zu-
treffend. Die Veränderung der Berechnungsparameter in der Auswir-
kungsanalyse werden begrüßt: Anstatt 33 % Umsatz aus einer Kernzone 
mit einem Anfahrtsweg von bis zu 30 Minuten werden jetzt 50 % Um-
satz angesetzt. Die Untersuchung erfolgt nach einzelnen Sortiments-
gruppen. Bei Bekleidung und Wäsche ist eine Umsatzumverteilung von 
2 bis 3 % zu erwarten. Das belastet den örtlichen Einzelhandel, ist aber 
keine Beeinträchtigung im städtebaurechtlichen Sinne. Bei allen ande-
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ren Sortimenten sind Umsatzumverteilungen von unter 50.000 € zu er-
warten. Aus einer solch geringen Umsatzumverteilung lässt sich auf-
grund der empirischen Erfahrung kein prozentual messbarer Umvertei-
lungssatz mehr ermitteln. 
 
Die Stadt Remscheid ist mit dem neuen Standort dem Vorschlag der 
Stadt Hückeswagen gefolgt, das Ortszentrum von Lennep zu stärken. 
 
Man kann das DOC gut oder schlecht heißen, planungsrechtlich kann 
die Stadt Hückeswagen keine Bedenken geltend machen. 

 
 Der Ausschussvorsitzende bedankt sich bei der Verwaltung und den 

Mitgliedern für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Es 
habe immer Freude gemacht hier gemeinsam zu arbeiten. Herr Schröder 
schloss sich für die Verwaltung den Dankesworten an. 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
zu 1 Mitteilungen und Anfragen 
  

Hierzu lagen keine Anfragen vor.  
 

 
 
 
 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Datum: 26.02.2014 
 
 
 
 _____________________________________   ___________________________  
Horst Fink  Johannes Meier-Frankenfeld 
  Schriftführer 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
______________________________________ 
Bürgermeister o.V.i.A. 
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Erneute Offenlage

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen liegen vor:
• Oberbergischer Kreis, Amt Kreis- und 

Regionalentwicklung (Artenschutz, 
Niederschlagswasserentsorgung, Bodenschutz/ 
Altlasten)

• Rheinisches Amt für Denkmalpflege (Denkmalschutz)

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind 
verfügbar:
• Schalltechnisches Fachgutachten Verkehr

Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 
„Etapler Platz“ besteht aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen und wird einschließlich der 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines 
Monats erneut öffentlich ausgelegt. 

Erste Offenlage 

Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54 
„Etapler Platz“ besteht aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen und wird einschließlich der 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines 
Monats öffentlich ausgelegt.

Vergleich 
Bekanntmachungstexte

4. Änderung Bebauungsplan 54 „Etapler Platz“

Erneute Offenlage

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen liegen vor:
• Oberbergischer Kreis, Amt Kreis- und 

Regionalentwicklung (Artenschutz, Abwasserentsorgung, 
Landschaftspflege/ geschützte Bereiche im 
Landschaftsplan Nr. 8, Bodenschutz, Altlasten)

• Rheinisches Amt für Denkmalpflege 
(Bodendenkmalschutz)

• Wupperverband (Abwasserentsorgung, Freihaltung 
Uferrandbereiche)

• Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Erhalt Waldbestand)
• Stadt Remscheid (Abwasserentsorgung)

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind 
verfügbar:
• Umweltbericht: Umweltbezogene Informationen zu den 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Landschaft, 
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima und Luft und 
Kultur- und Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen. 
Umweltbezogene Informationen zur Vermeidung, 
Verminderung und Kompensation von 
naturschutzrechtlichen Eingriffen, 
Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes sowie 
geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen (Monitoring)

Erste Offenlage 

Vergleich 
Bekanntmachungstexte

3. Änderung Flächennutzungsplan „Hammerstein“
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Erneute Offenlage

• Untersuchungen bzw. Gutachten zu den Themen 
Artenschutz und Fledermausbestand 

Der Entwurf der 3. Flächennutzungsplanänderung 
„Hammerstein“ besteht aus einer Planzeichnung und wird 
einschließlich der Begründung, dem Umweltbericht und 
den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats erneut 
öffentlich ausgelegt. 

Erste Offenlage 

Der Entwurf des der 3. Flächennutzungsplanänderung 
„Hammerstein“ besteht aus einer Planzeichnung und wird 
einschließlich der Begründung, dem Umweltbericht und 
den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegt. 

Vergleich 
Bekanntmachungstexte

3. Änderung Flächennutzungsplan „Hammerstein“

Erneute Offenlage

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen liegen vor:
• Oberbergischer Kreis, Amt Kreis- und 

Regionalentwicklung (Artenschutz, Abwasserentsorgung, 
ökologischer Ausgleich, Landschaftspflege/ geschützte 
Bereiche im Landschaftsplan Nr. 8, Bodenschutz)

• Bezirksregierung Düsseldorf, 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (Kampfmittel)

• LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
(Bodendenkmalschutz)

• Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abstand Wald-
Gebäude, Erhalt Waldbestand)

• Stadt Remscheid (Abwasserentsorgung, Schutzgut 
Mensch und Badegewässer, Landschaftsschutz)

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind 
verfügbar:
• Umweltbericht: Umweltbezogene Informationen zu den 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Landschaft, 
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima und Luft und 
Kultur- und Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen. 
Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes sowie 
geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen (Monitoring)

Erste Offenlage 

Vergleich 
Bekanntmachungstexte

Vorhabenbezogener Bebauungsplan V3 „Haus Hammerstein“
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3

Erneute Offenlage

Ermittlung und naturschutzrechtlichen Bewertung von 
Schutzgütern (Eingriffs- und Ausgleichsregelung, 
ökologische Bilanzierung)
Untersuchungen bzw. Gutachten zu den Themen 
Artenschutz und Fledermausbestand 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. V3 "Haus 
Hammerstein" besteht aus der Planzeichnung, dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan und den textlichen 
Festsetzungen und wird einschließlich der Begründung, 
dem Umweltbericht und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die 
Dauer eines Monats erneut öffentlich ausgelegt. 

Erste Offenlage 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. V3 "Haus 
Hammerstein" besteht aus der Planzeichnung, dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan und den textlichen 
Festsetzungen und wird einschließlich der Begründung, 
dem Umweltbericht und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die 
Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. 

Vergleich 
Bekanntmachungstexte

Vorhabenbezogener Bebauungsplan V3 „Haus Hammerstein“
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1

TOP 4

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
6. Änderung Bebauungsplan Nr. 44A 

„Käfernberg“

Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, 
Wirtschaftsförderung und Umwelt

13.02.2014

2

Geltungsbereich Bebauungsplan 
44A „Käfernberg“
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2

3

Bestandssituation

4

Aktuelles Planungsrecht

Bebauungsplan 44A 
„Käfernberg“:

SO Wochenendplatz
CWVO 2011 §2 (4)

5. Änderung:

Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung (Parkplatz)
+ Ausgleichsflächen (K1)
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3

Entwurf der 6. Änderung

5

Es gilt die Verordnung über Camping- und 
Wochenendplätze (CWVO) vom 24.03.2011.

Entwurf der 6. Änderung

6

Textliche Festsetzungen
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4

Entwurf der 6. Änderung

7

Textliche Festsetzungen
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TOP 5

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 69 

„Blumenstraße“

Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, 
Wirtschaftsförderung und Umwelt

13.02.2014
1

bestehender einfacher 
Bebauungsplan

2
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Flurkarte

Abbruch

3

Bestand nach Abbruch der 
Wohnhäuser

In der geschlossenen Bauweise werden die Gebäude ohne 
seitlichen Grenzabstand errichtet … (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

4
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Geplante Grundstücksteilung

In der geschlossenen Bauweise werden die Gebäude ohne 
seitlichen Grenzabstand errichtet … (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Grundstücksteilung würde planungsrechtswidrigen 
Zustand schaffen, daher ist die Festsetzung der 
geschlossenen Bauweise aufzuheben. 

5

Räumlicher Geltungsbereich der 
Änderung

6
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7
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Vorschläge 
Freizeit- und Sportnutzung 

Wupperauen

Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, 
Wirtschaftsförderung und Umwelt am 13.02.2014

1. Bestandssituation
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Festgesetztes 
Überschwemmungsgebiet

1. Bestandssituation

Variante 1:

Ertüchtigung Rasenfläche
+

Streetball-Anlage

2. Planungsvarianten
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Variante 2:

Ertüchtigung Rasenfläche
+

Streetball-Anlage
+

Feuerstelle

+

Boule-Spielfläche

2. Planungsvarianten

Variante 3:

Streetball-Anlage
+

Feuerstelle
+

Boule-Spielfläche
+

Volleyballfeld

2. Planungsvarianten
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3. Kosten

Weitere Kosten (zzgl. zu Baukosten):

• wasserrechtliches Verfahren

• ggf. Änderungsverfahren Bebauungsplan

• ggf. Ausgleichsmaßnahmen

• ggf. Baugenehmigungsverfahren

3. Kosten
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Variante 1:

Ertüchtigung Rasenfläche
8.700,-€

+
Streetball-Anlage

15.488,-€
-------------

Baukosten                24.188,-€

zzgl. weiterer Kosten 

(s. Folie 8) 

4. Kosten der Varianten

Variante 2:

Ertüchtigung Rasenfläche
8.700,-€

+
Streetball-Anlage

15.488,-€
+

Feuerstelle
je nach Ausführung       4.985 bis 6.774,-€

+
Boule-Spielfläche

je nach Ausführung       2.047 bis 3.616,-€

-------------
Baukosten     31.220,-€ bis 34.578,-€

zzgl. weiterer Kosten 

(s. Folie 8)

4. Kosten der Varianten
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Variante 3:

Streetball-Anlage
15.488,-€

+
Feuerstelle

je nach Ausführung       4.985 bis 6.774,-€
+

Boule-Spielfläche
je nach Ausführung       2.047 bis 3.616,-€

+
Volleyballfeld

je nach Ausführung   10.788 bis 21.960,-€

-------------
Baukosten     33.308,-€ bis 47.838,-€

zzgl. weiterer Kosten 

(s. Folie 8)

4. Kosten der Varianten

1. Osterfeuer

2. Auf- und Abbau Netz, Betreuung Flächen

3. Sponsoring

4. Unterhaltungskosten

5. Weitere Fragen
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TOP 7

Stellungnahme der Schloss-Stadt 
Hückeswagen zum Entwurf des 
Landesentwicklungsplans (LEP)

Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung,
Wirtschaftsförderung und Umwelt

13.02.2014

• Der LEP ist in der Planungshierarchie 
Grundlage für die Aufstellung der 
Regionalpläne durch die 
Bezirksregierungen

• Sie legt Ziele und Grundsätze der 
räumlichen Entwicklung fest

• Der LEP ist derzeit im 
Aufstellungsverfahren

Der LEP
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Die verbindliche Zielvorgabe ist, bist zum Jahr 
2020 den täglichen „Flächenverbrauch“ auf 
5 ha/d zu reduzieren, langfristig soll Netto-
Null erreicht werden.
Kritik:

• Auch Erholungs- und Grünflächen werden 
als Verbrauch eingerechnet, das 
Bewertungssystem ist zu überarbeiten

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 
ist Abwägungsgegenstand in der 
Bauleitplanung und gem. BauGB auch 
gesetzlich verankert

1.2 Freirauminanspruchnahme 
verringern

Die Siedlungsentwicklung ist bedarfsgerecht & 
flächensparend …. auszurichten.
Kritik:

• Grundsätzlich Unterstützung einer 
flächensparenden Entwicklung, gängige 
Praxis

• Es werden nicht alle im FNP dargestellten 
Wohnbauflächen benötigt werden. Dem 
gegenüber nicht gedeckter Bedarf an 
Industrieflächen

• Jetzt alle Wohnbauflächen aufzugeben 
hieße Handlungsspielräume aufzugeben

6.1-1 Ziel Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung (1)
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• Bedarfsermittlungsmethode für GI-Flächen 
problematisch für den Oberbergischen 
Kreis (Topografie, historische 
Betriebsstandorte)

• Einstufungssystematik der Bezirksregierung 
für freie Flächen problematisch: von 
Unternehmen belegte Flächen, die nicht 
bebaut sind, werden als Potenzialflächen 
eingestuft, obwohl sie offenkundig für 
andere flächensuchende Unternehmen 
nicht verfügbar sind. Dies verfälscht die 
Flächenverfügbarkeit!

6.1-1 Ziel Ausrichtung der 
Siedlungsentwicklung (2)

Bisher für Siedlungszwecke vorgehaltene Flächen, für 
die kein Bedarf mehr besteht, sind wieder dem 
Freiraum zuzuführen, sofern sie noch nicht in 
verbindliche Bauleitpläne umgesetzt sind.
Kritik:

• Studien prognostizieren deutlichen 
Bevölkerungsrückgang, Prognosen sind i. d. R. nur 
Fortschreibung derzeitiger Entwicklung mit 
korrigierendem Faktor. Verlässlichkeit der Studien 
bleibt fraglich

• Flächenrückgabe unterbindet Handlungsspielraum, 
statt dessen wird eine Quotenregelung zur 
Baulandnutzung vorgeschlagen

6.1-2 Ziel Rücknahme von 
Siedlungsflächenreserven
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Im Regionalplan darf neuer Siedlungsraum nur in 
Anspruch genommen werden, wenn zugleich an 
anderer Stelle Siedlungsraum in Freiraum 
umgewandelt wird.
Kritik:

Übernahme der Stellungnahme des Städte- und 
Gemeindebunds:
Flächentausch ist nachvollziehbar, wenn 
Nutzungshemmnisse die tatsächliche Entwicklung 
von Bauland verhindert. Der Tausch darf nicht 
Vorgabe sein, wenn eine bisherige Freifläche zur 
Baufläche werden soll und zeitlich nachfolgend eine 
bereits als Siedlungsbereich dargestellte Fläche 
ebenfalls entwickelt werden soll.

6.1-10 Ziel Flächentausch

Das tägliche Wachstum an Siedlungsflächen ist bis 2020 
auf 5 ha/d und langfristig auf Netto-Null zu reduzieren. 
Neuer Siedlungsraum zu Lasten des Freiraums nur 
unter engen Voraussetzungen, u. a. Aufgabe anderer 
Siedlungsflächen.
Kritik:

Übernahme der Stellungnahme des Städte- und 
Gemeindebunds:
Die gemeindliche Planungshoheit wird in unzulässigem 
Umfang eingeschränkt. Planungshoheit setzt voraus, 
dass den Städten eine nachhaltige Steuerungs- und 
Planungsmöglichkeit erhalten bleibt. Daher müssen 
Flächen für Planungsvarianten zur Verfügung stehen, 
von denen nur die tatsächlich benötigten Flächen 
entwickelt werden.

6.1-11 Ziel Flächensparende 
Siedlungsentwicklung
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Eine bedarfsgerechte Rücknahme Allgemeiner 
Siedlungsbereiche im Regionalplan oder 
entsprechender Bauflächen im Flächennutzungsplan 
soll vorrangig außerhalb der zentralörtlich 
bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereiche realisiert 
werden.
Kritik: (wie 6.1-2)
• Studien prognostizieren deutlichen 

Bevölkerungsrückgang, Prognosen sind i. d. R. nur 
Fortschreibung derzeitiger Entwicklung mit 
korrigierendem Faktor. Verlässlichkeit der Studien 
bleibt fraglich

• Flächenrückgabe unterbindet Handlungsspielraum, 
statt dessen wird eine Quotenregelung zur 
Baulandnutzung vorgeschlagen

6.2-5 Grundsatz Steuernde Rücknahme nicht mehr 
erforderlicher Siedlungsflächenreserven

Für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe ist in 
Regionalplänen auf der Basis regionaler Abstimmungen 
(regionale Gewerbe- und Industrieflächenkonzepte) und in 
Bauleitplänen ein geeignetes Flächenangebot zu sichern.

Kritik:

Grundsätzlich wird das Ziel begrüßt und das regionale 
Gewerbeflächenkonzept für den Oberbergischen Kreis ist in 
der Erarbeitung. Allerdings scheitert die adäquate und 
erforderliche Flächenbereitstellung für Industriebetriebe an 
der Bedarfsermittlungsmethode und der Bewertung der 
Reserveflächen. Die bisherigen Bemühungen der Schloss-
Stadt Hückeswagen zur Ausweisung eines neuen GIB im 
Regionalplan führten zu keinem Erfolg, eine Ausweisung 
konnte bislang nicht in Aussicht gestellt werden.

6.3-1 Ziel Flächenangebot
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Neue GIB sind unmittelbar anschließend an die 
vorhandenen ASB oder GIB festzulegen. Nur 
ausnahmsweise kann ein anderer im Freiraum 
gelegener Bereich festgelegt werden. [Es folgt ein 
Anforderungskatalog]
Kritik:

In Hückeswagen besteht Bedarf an Neuausweisung 
von GIB. Unmittelbarer Anschluss an ASB klingt 
zunächst sinnvoll, kann aber erhebliche 
Restriktionen verursachen und produziert letztlich 
GE-Flächen, die nicht dringend benötigt werden. Es 
müssen daher ausreichend große und zugleich 
restriktionsarme Flächen ausgewiesen werden.

6.3-3 Ziel Neue Bereiche für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen

• Schonender und zurückhaltender 
Umgang mit dem Freiraum ist wichtig 
und wird seit vielen Jahren praktiziert

• Die Siedlungsentwicklung hat 
entsprechend der zu erwartenden 
Bevölkerungsentwicklung zu erfolgen

• Diese Zielsetzungen dürfen aber nicht 
die kommunale Planungshoheit 
einschränken und die Handlungs-
möglichkeiten auf nahe null reduzieren

Fazit
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TOP 8

Antrag der FDP-Fraktion vom 25.05.2012: 
Versorgung mit Wohnbau- und 

Gewerbeflächen

Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung,
Wirtschaftsförderung und Umwelt

13.02.2014

Antrag der FDP-Fraktion

„Der Rat der Stadt Hückeswagen beauftragt 
die Verwaltung, eine Analyse zu erstellen, 
wie viele Baugrundstücke mittelfristig in 
Hückeswagen benötigt werden und wie 
dieser Bedarf in Hückeswagen im Rahmen 
des jetzt gültigen Flächennutzungsplans 
gedeckt werden kann. 
Bei den Gewerbeflächen soll ähnlich 
verfahren werden.“

2
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Das Ergebnis liegt fest

� Bearbeitung des Antrags wurde zurück 
gestellt, bis im Rahmen des kreisweiten, 
regionalen Gewerbeflächenkonzepts 
einheitliche Kriterien zur 
Bedarfsermittlung festgelegt wurden.

� Die Festlegung ist erfolgt, eine Prognose 
somit möglich.

3

4
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Bevölkerungspyramide 2013

5

männlich weiblich

Bevölkerungspyramide 2030

6

männlich weiblich
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Zuzug und Fortzug

7

Quelle: OBK 2014

Altersgruppe

A
nz

ah
l

Bedarfsabschätzung

Segment Ein- und Zweifamilienhaus

� Bis 2020 jährlich rd. 10 WE (Σ = 60) Bedarf

� danach fünf Jahre Stagnation (frei 
werdendes Angebot entspricht der 
Nachfrage)

� danach rechnerischer Überhang von 
jährlich rd. 24 WE

8
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Leerstandsentwicklung

9
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Bedarf und Überhänge im Ein- und Zweifamilienhaussegment

Bedarf p. a.

Bedarf kum.

Leerstände werden sich je nach Verhalten 
der Nachfrager ab 2025 bis 2028 bilden.

Flächenbedarf für 60 EFH

10

rd. 68.000 m²
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6,8 ha Bergerhof für 60 EFH

11

Leerstand 2030

12

2030:
50 WE leer stehend
34.000 m²
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Leerstand 2035

13

2035:
170 WE leer stehend
116.000 m²

Segment Mehrfamilienhaus

� konstanter Bedarf von 5 WE/a

� Neubauten oder sanierte und 
modernisierte Einheiten sind attraktiv in 
guter Lage

� Leerstandsentwicklung wird weiter 
anhalten bei nicht zeitgemäßen Objekten

14
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15

Zwei Berechnungsmethoden

� GIFPRO – Gewerbe- und 
Industrieflächenprognose

◦ Entstanden in den 1980er Jahren, viele Jahre 
Standardverfahren

◦ Für aktuellen LEP
nicht gesichertes
Verfahren

� Fortschreibung des bisherigen 
Flächenverbrauchs seit 1995

16

Quelle: Rusche /
Mayr, ILS 2011
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Ergebnisse

� GIFPRO

◦ Für 10 Jahre errechneter Bedarf von 11,3 ha

◦ zuzüglich Verhandlungsspielraum zur 
Grundstücksverfügbarkeit pauschal 15%

◦ In Summe 13 ha für 10 Jahre 
bzw. 1,3 ha/a

� Fortschreibung

◦ Seit 1995 im Mittel 2,5 ha/a
bzw. 25 ha für 10 Jahre

17

Flächenbedarf GE/GI

� arithmetisches Mittel der zwei Ergebnisse 
(GIFPRO ohne Verhandlungspauschale)

�
�,�	����,�	��

�
= 1,8 ha pro Jahr

bzw. 18 ha für 10 Jahre

� davon sollten ¾ GI-Flächen und 
¼ GE-Flächen sein

18
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West 3 rd. 14 ha G und SO

19

Entwicklungsfläche 
Kleinenscheidt / Erddeponie

20

In der Entwicklungs-
fläche (als Anlage 
zum FNP 2004) sind 
auch Wohnsied-
lungsflächen und 
Ausgleichsflächen 
enthalten.
Die Erddeponie hat 
eine Genehmigung 
bis 31.12.2019.
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